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Kontrollbarometer - Pilotprojekt 

für 

Mehr Transparenz   +   Mehr Verbraucherschutz 
 

 

Eine Stärkung des Verbraucherschutzes durch mehr Transparenz und mehr Information 
aus der Lebensmittelüberwachung führte 2007 zur Einführung des freiwilligen Smiley in 
Duisburg. Das „Kontrollbarometer“ für bestimmte Gastronomiebetriebe wird nun als Pi-
lotprojekt in Duisburg und Bielefeld erstmals für NRW eingeführt. 
 
Von Gaststätten, Imbissen, Restaurants, Eisherstellern und Eiscafes werden Teilergebnis-
se der Risikobeurteilung im Internet durch die Verbraucherzentrale NRW veröffentlicht. 
Dieser Teil der Risikobeurteilung wird als „Kontrollbarometer“ bezeichnet und stammt 
aus der Routinearbeit der Lebensmittelüberwachung von Betriebskontrollen. Hinter-
grund ist das Verbraucherinformationsgesetz und damit die Auskunftspflicht der Behör-
de. Alle betroffenen Betriebe erhalten ein Anhörungsschreiben mit den von der VZ an-
geforderten Daten, ehe die Ergebnisse zur Veröffentlichung freigegeben werden.  
Auf das gemeinsame Pilotprojekt mit der Verbraucherzentrale NRW haben sich das Land 
NRW sowie Duisburg und Bielefeld verständigt. Es soll im Juni 2013 beginnen und 1 – 2 
Jahre laufen. Im Internet werden die Ergebnisse der Risikobeurteilung ab 1.7.2012 zu 
finden sein. Die letzten drei Routinekontrollen werden später als Historie für die Betriebe 
nachvollziehbar sein. 
 
Die Risikobeurteilung der Routinebetriebskontrollen erfolgt bereits seit Jahren bei jedem 
Betrieb separat.  Genutzt für das „Kontrollbarometer“ werden die Hauptmerkmale, wie 
Verlässlichkeit, Personalschulungen, Eigenkontrollsysteme, Temperaturkontrollen, die 
bauliche Beschaffenheit, Sauberkeit und Personal- und Produktionshygiene. (s. Tabelle)   
                                                                                                                    

Es ergeben sich drei Beurteilungsstufen: 

• grün   0 - 40 Punkte -> Der Betrieb hat kaum oder nur geringfügige Mängel.  

• gelb  41 - 60 Punkte -> Der Betrieb zeigt mehrere und/oder mittelgradig schwere Mängeln.  

• rot    61 - 80 Punkte -> Ein so beurteilter Betrieb weist schwerwiegende Mängel auf.  

 
Das aktuelle und später die drei letzten Kontrollergebnisse werden im Internet zu finden 
sein.  
So kann sich der Verbraucher im Vorfeld eines Gastronomiebesuchs über den Zustand 
des Betriebes und die Betriebsführung kundig machen kann. 



  Weitere Hinweise finden sich im Internet auf den Seiten der Stadt Duisburg  
-Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz- unter http://www.duisburg.de/vv/53-5/index.php. 
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              1 =  sehr gut         3=zufrieden stellend   5 = nicht ausreichend 

 
Die Bewertung erfolgt ähnlich der Schulnotenvergabe. Eine 5 ist mangelhaft. Zum Gesamter-
gebnis werden alle Noten addiert.  
 

Geplant sind Informationsveranstaltungen für die betroffenen Betriebsinhaber von Spei-
segaststätten, lmbissbetrieben, Gasthausbrauereien, Eiscafés, Pensionen, Hotels garni, 
Cafés und Milchbars  sowie Besen-  und  Straußenwirtschaften. Die Veranstaltungen 
werden z.t. auch in Zusammenarbeit mit der dehoga erfolgen, über den Inhalt und Ab-
lauf wird frühzeitig über die Presse informiert.  
 
Die Feststellung von Mängeln bei Routinekontrollen kann je nach Schwere der Verstöße 
Ordnungswidrigkeitenmaßnahmen bis hin zur Betriebsschließung nach sich ziehen. Das 
Kontrollbarometer sagt jedoch nichts über Art und Umfang der behördlichen Maßnah-
men aus. Auch lässt sich daraus nicht die Kontrollfrequenz ableiten.  
Bei schlechtem Abschneiden werden keine amtlichen Routinekontrollen außerhalb des 
fachlich erforderlichen Zeitrahmens erfolgen, auch nicht auf Antrag eines Lebensmittel-
unternehmers. 
 
Mit der Einführung des Kontrollbarometers ist beabsichtigt, mehr Vertrauen beim 
Verbraucher zu den Betrieben zu schaffen aber auch die Rolle des Verbrauchers zu stär-
ken. Unternehmer sollen zur Abstellung von Mängeln motiviert werden. 
 
Duisburg unterstützt das Ziel der Umsetzung transparenter Darstellung von Kontroller-
gebnissen und steht auch dem Kontrollbarometer positiv gegenüber.  

Bewertungsschema 1 2 3 4 5 maximal 

HM IIVerlässlichkeit d. Untern.      15 

1.Einhalt. lebensmittelrechtl. Best. 0 1 2 3 5  

2.      Rückverfolgbarkeit 0  2  3  

 

3.      Mitarbeiterschulung 0 2 4 6 7  

HM III Betriebl. Eigenkontrolls.      25 

1.      HACCP-Verfahren 0 3 6 9 12  

2.      Untersuchung von Produkten 0 1 2 3 5  

 

3.Temperatureinh. (Kühlung) 0 2 4 6 8  

HM 
IV 

Hygienemanagement      40 

1.Bauliche Beschaffenheit (In-
standhaltung) 

0 1 2 3 5  

2.      Reinigung und Desinfektion 0 2 4 6 8  

3.      Personalhygiene 0 3 5 8 11  

4.      Produktionshygiene 0 4 7 10 13  

 

5. Schädlingsbekämpfung 0  2  3  


